
Sirch, Anton

Article  —  Digitized Version

Kartellverbot oder Mißbrauchsgesetz?

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Sirch, Anton (1951) : Kartellverbot oder Mißbrauchsgesetz?, Wirtschaftsdienst,
ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 31, Iss. 8, pp. 26-33

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/131359

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/131359
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


Kartell verbot oder Mißbrauchsgesetz?
Dr. Anton Sirdi, Mündien

Die fo lgende A bhandlung w urde der Redahtion als E ntgegnung a u f  den im  A p rilh e ft (1951, 
IV , 11 ff .)  unter dem  T itel „Uniersvchung kartell-bildender Vorgänge“ von Dr. J. H. v. B runn  
veröffentlichten B eitrag eingesandt. D er A utor dieses Beitrages hat abschließende Ä ußerungen  
zu  dieser Diskussion fü r  das Septem berheft in  Aussicht gestellt. JFir möchten annehm en, daß  
Untersudiungen über das K artell als wirtschaftliche Organisationsform  in Anbetracht ihrer 
grundlegenden B edeutung auch w eiterhin das Interesse unserer Leser finden  werden.

Der Einführung eines echten, freien W ettbewerbs 
steht die Forderung nach den alten Kartellen 

entgegen. W ährend man im Entwurf eines „Gesetzes 
gegen W ettbewerbsbeschränkungen" die Kartelle 
grundsätzlich verbieten und nur ausnahmsweise zu
lassen will, plädieren die Kartellbefürworter für eine 
.M ißbrauchsgesetzgebung“. Abgesehen davon, daß 
ein „Mißbrauchsgesetz" keine N eugestaltung unserer 
W irtschaftsordnung bedeuten würde, sondern einfach 
die Rückkehr zum System der früheren Kartelle, be
dürfte es dazu auch keines neuen Gesetzgebungs
aktes, weil die alte Kartellverordnung von 1923 
(die ziemlich wirkungslos geblieben ist) bereits ein 
solches Mißbrauchsgesetz darstellt. Sie könnte nach 
W egfall der alliierten Dekartellierungsvorschriften 
einfach wieder aufleben und aufrechterhalten bleiben. 
Bevor man sich entschließt, die Lehre aus der V er
gangenheit und die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
über den W ert einer echten W ettbewerbswirtschaft 
unberücksichtigt zu lassen, ist es angebracht, Für und 
W ider eines Kartellverbots noch einmal zu prüfen.

FREIHEIT UND PLANUNG

Man geht absichtlich an einem entscheidenden Ge
sichtspunkt vorbei, wenn man — wie von Brunn *) — 
behauptet, die Kartellfrage hätte  nichts mit dem Ge
gensatz der freien und gelenkten oder verplanten 
W irtschaft zu tun, es handele sich bei dem Gegen
satz der W irtschaftssysteme w eniger um einen schlecht
hin zwischen Freiheit- und ,Planung, als vielm ehr 
zwischen Freiheit und s t a a t l i c h e r  Planung. In 
der Tat verdient die Forderung nach „Freiheit von 
staatlicher Planung“ für die W irtsdiaft volle Unter
stützung, wenn man das System einer Zentralverw al
tungswirtschaft ablehnt. Die staatliche Planung hat 
ja  keinen anderen Zweck, als die Funktion der M ärkte, 
des W ettbewerbs und der M arktpreise durch Kontin
gente, Bewirtschaftungsvorschriften und behördlich 
festgesetzte Preise zu ersetzen. Eine Planung wird 
aber um kein H aar besser und einer W ettbew erbs
wirtschaft nicht förderlicher sein, wenn sie s ta tt von 
staatlichen Behörden von den Organen d er Kartelle 
und Verbände ausgeübt wird. In beiden Fällen w er
den die M arktfunktionen außer Kraft gesetzt. Selbst
verständlich muß der Unternehmer planen. Aber diese 
A rt von Planung ist nichts anderes als die Ausrich
tung des betrieblichen V erhaltens auf die gegenwär
tigen und mutmaßlich künftigen M arktdaten. Bei der 
Planung innerhalb der Unternehmung sind die M ärkte
*) V. gegen M ißbraudi w irtsd ia ftlid ier M aditstellungen vom  2. 11. 
1923 (RGBl. I S. 1067).
*) V. Brunn: .U ntersud iung  karte llb ildender V orgänge“, in; »W irt
sd iaftsd ienst“ N r. 4/1951 S. 11.

und ihre Daten Prämissen. W enn aber die Kartelle 
den M arktpreis durch verbindliche M indestpreise, die 
freie Entwicklung der Produktion und des Einzel
betriebes durch Quotenabmachungen, die Freizügigkeit 
des Absatzes und des Bezuges durch Gebietskonven
tionen ersetzen, so zerstören sie die Funktionen des 
M arktes und zwingen den einzelnen Unternehmer, die 
Planung des Kartellgremiums als „Daten“ hinzuneh
men, genau so wie er in der staatlichen Planw irt
schaft die Norm en der Bewirtschaftungsgesetze und 
-anordnungen seinen betrieblichen Dispositionen zu
grunde legen muß. Für die von v. Brunn erw ähnte 
„schöpferische Leistung" des Unternehmers verbleibt 
wenig Raum, solange er nicht frei und unabhängig 
sein M arktverhalten selbst bestimm en kann. Kartelle 
treiben genau so Planwirtschaft, wie es die Behörden 
in einer staatlichen Planwirtschaft tun. Der Zwang, den 
die Kartelle und ähnliche Gebilde auf ihre M itglieder 
und auf die nachfolgenden Stufen der W irtschaft aus
üben, ist nicht weniger rigoros als der staatlicher Be
hörden. W er einmal in das Verbandsleben und Kar
tellwesen Einblick genommen hat, w ird wissen, daß es 
eine recht kräftige und nach Erweiterung ihrer Funk
tionen strebende „Selbstverw altungsbürokratie" gibt, 
die über jene M ittel und M ethoden sehr wohl Be
scheid weiß, mit denen m an einen „Ungehorsamen“ 
zur Raison bringt. Er wird außerdem feststellen, daß 
diese Bürokratie der staatlichen an Fruchtbarkeit in 
bezug auf das Hervorbringen von Verfügungen, ein
heitlichen Richtlinien, V erbotserlassen und A nordnun
gen, aber auch an Konsequenz in der Durchsetzung 
ihrer Ziele durdiaus nicht nachsteht. W enn w ir also 
wirkliche Freiheit auch für den Unternehm er haben 
wollen, müssen wir uns für freie M ärkte entscheiden, 
M ärkte, die möglichst frei sind von Einflüssen staat
licher Planungsbehörden, aber auch frei von Einflüssen 
privater Planungsbehörden, wie sie Kartelle und Kar
tellverbände darstellen. Die Einführung eines Gesetzes, 
das demnach Kartelle und ähnliche W ettbew erbs
beschränkungen verbieten will, ist nicht — wie ver
schiedentlich behauptet wurde — der Versuch einer 
staatlichen W ettbewerbs-,Bewirtschaftung' ’). Es ist 
absurd, gegen staatliche Planwirtschaft zu Felde zu 
ziehen, um auf der anderen Seite einer Planung durch 
Kartelle, Verbände und Syndikate das W ort zu reden. 
Gebraucht man dergestalt den Begriff „Planwirt
schaft", so muß der Eindruck entstehen, als ginge es 
letztlich nur darum, ob es M inisterialräte sein sollen, 
die planen, oder Kartellsyndici, Verbandsvorsitzende 
und Syndikatsfunktionäre.
“) S iehe: .Industrie -K urie r“ N r. 136/1949. <
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„KINDER DER N O T“

Dieser von Liefmann geprägte Ausdrude ist beinahe 
zum Schlagwort geworden. Bei genauer Betrachtung 
zeigt sich jedoch, daß e r  n id it gerade f ü r  die gegen
wärtigen Absichten der Kartellbefürworter spricht. Es 
ist durchaus anerkannt, daß die freien M ärkte in 
wirtschaftlichen Notzeiten, besonders wenn diese 
politische Ursachen haben, ihre volkswirtschaftlichen 
Funktionen teilweise nicht m ehr ausreichend erfüllen 
können. In solchen Fällen kann sich die Notwendig
keit ergeben, die M arktfunktionen (in bezug auf 
Preise und Mengen) zeitweilig außer Kraft zu setzen 
und sich m it Planungsmaßnahmen zu behelfen. *) Da
bei erhebt sich allerdings die Frage, ob die Auf
hebung der freien M ärkte und des W ettbewerbes 

, eine Angelegenheit privater W irtschaftskreise oder 
nicht vielm ehr der staatlichen W irtschaftspolitik sein 
soll. Man wird zunächst zugeben müssen, daß gerade 
in  Krisenzeiten die staatliche W irtschaftspolitik die 
ganze V erantwortung für die Versorgung der Ver
braucher und die Fürsorge für die A rbeitslosen zu 
tragen  hat. Es liegt daher nahe, ih r auch die Kon
trolle oder zeitweilige Aufhebung von M ärkten oder 
M arktfunktionen zuzuerkennen. Dies u m  so mehr, als 
die Organe der staatlichen W irtschaftspolitik, die 
immerhin unter parlam entarischer Kontrolle stehen, 
gehalten sind, bei allen M aßnahmen das W ohl der 
Gesamtwirtschaft als obersten Grundsatz im Auge zu 
behalten. Ob das im gleichen Maße für die Organe 
von Interessentengruppen zutrifft, die einen bestimm
ten W irtschaftszweig durch kartellarische Maßnah
m en unter ihre Kontrolle bringen wollen, kann — 
bei aller Loyalität, die man sonst konzedieren sollte
— füglich bezweifelt werden. Selbst wenn man aber
— wie es im Entwurf des Gesetzes gegen W ettbe
werbsbeschränkungen vorgesehen ist — Kartelle in 
gewissen Fällen zuläßt, z. B. dann, ,  . . . wenn der 
A ntragsteller nachweist, daß die Regelung in Folge 
eines vorübergehenden, nicht auf nachhaltiger Ände
rung der Nachfrage beruhenden Absatzrückganges not
wendig ist, um eine Stillegung von Betrieben oder 
Betriebsteilen der beteiligten Unternehmen zu ver
meiden . . . "  (Krisenkartell), so macht man lediglich 
eine Ausnahme vom Grundsatz des freien W ett
bewerbs. Die Regel ist aber der Normalzustand einer 
Wirtschaft. Es w äre recht merkwürdig, wenn w ir der 
Neugestaltung unserer W irtschaftsordnung den Aus
nahmefall und nicht den Normalfall zugrunde legen 
würden. Notzeiten aber sind die Ausnahme, und Kar
telle m üssen demnach als „Kinder" solcher Notzeiten 
auch als der Ausnahmefall angesehen werden. Da wir 
nicht annehmen können noch annehmen wollen, daß 
sich unsere W irtschaft künftig norm alerweise in Kri
senzustanden befinden wird, und da w ir ferner imsere 
W irtschaft nach den Grundsätzen des freien W ett
bewerbs gestalten wollen, besteht kein Anlaß, Kar
telle allgemein zuzulassen, wenn sie schon von ihren
*) Vergl. beispielsw eise die Lenkungsm aßnahm en und den P reis
stop in den USA. als Folge des Korea-Konfliktes und der aus 
den w eltpolilisdieii V erhältn issen  resu ltie renden  A ufrüstung. H ier
bei is t bem erkensw ert, daß es sid i um s t a a t l i c h e  M aß
nahm en, n id it um K artelle  handelt.

Befürwortern nur als „Kinder der N ot“ bezeichnet 
werden. Es kann hier dahingestellt bleiben, ob die 
früheren Kartelle a l l e  durch echte wirtschaftliche 
Notstände verursacht waren.®) Soweit dies nicht zu
trifft, muß der Wunsch nach Schutz vor Konkurrenz, 
nach gleichbleibend hohen Gewinnen und nadi M arkt
beherrschung unterstellt werden. Daß s o l c h e  W ün
sche ein K artellverbot rechtfertigen, bedarf keiner 
w eiteren Begründung als der, daß die freie M arkt
wirtschaft für Produzenten und Konsumenten gleicher
w eise Freiheit imd W ohlfahrt bringen soll und des
halb die einseitige Abwälzung des Risikos der M arkt
preisschwankungen durch ein System kartellarischer 
Abmachungen nicht geduldet werden kann.

HARMLOSE KARTELLE 

Die Schilderung kartellbildender Vorgänge durch 
V . Brunn ist interessant und aufschlußreich. Leider be
schränkt sie sich darauf, nur das angeblich volkswirt
schaftlich Nützliche herauszustreichen. Gäbe es hier 
keine recht unschöne „Kehrseite", so köimte man 
meinen, die Kartelle hätten keinen anderen Zweck 
als die W ohlfahrt der Verbraucher. Der Versuch, die 
Harmlosigkeit der Kartelle nachzuweisen, ist schon 
aus den Bezeichnungen zu ersehen, m it denen v. Brunn 
die einzelnen kartellbildenden Vorgänge versieht. Zu
nächst ist darauf hinzuweisen, daß das im Gesetz
entwurf vorgesehene K artellverbot nicht unbedingt 
für alle A rten von Kartellen gelten wird, die v. Brunn 
in seiner Untersuchung aufzählt. In § 3 des Entwurfs 
ist die Möglichkeit einer Erlaubnis für Kartelle fest
gelegt, „wenn der A ntragsteller nachweist, daß die 
Regelung geeignet ist, die Leistungsfähigkeit oder 
W irtschaftlichkeit der beteiligten Unternehmen in 
technischer, betriebswirtschaftlicher oder organisato
rischer Beziehung zu heben und dadurch die Befriedi
gung des Bedarfs zu verbessern." Damit ist allen den
jenigen Anliegen Rechnung getragen, die bezüglich 
Normung, Typisierung und Spezialisierung berechtig
terweise vorgetragen werden könnten.
Es trifft nicht zu, daß — wie v. Brunn ausführt — die 
Dekartellierungsgesetzgebung der Nachkriegszeit die 
Auswertung der Erfahrungen über Normung und 
Typisierung unmöglich gemacht hat. Niemand wird 
davon gehört haben, daß die Anwendung der Normen 
des „Normenausschusses der deutschen Industrie“ ver
folgt und bestraft worden ist.' Es w ird auch nach dem 
künftigen Recht die zweifellos höchst verdienstvolle 
Tätigkeit des Normenausschusses möglich sein. Hin
sichtlich der Typisierung (ein betriebswirtschaftlicher 
Begriff, der ursprünglich im Rahmen innerbetrieblicher 
Rationalisierung besonders bei der Serienfertigung 
die Festlegung und Beschränkung auf wenige opti
male Typen von Erzeugnissen bedeutete) muß aller
dings gesagt werden, daß sie bei zwischenbetrieblicher
®) »In recht v ie len  Fällen haben sid i d iese  «Kinder der Not" zu 
gar n id it notleidenden Erw adisenen entw idcelt, d ie sid i in ihrer 
M aditstellung n id it nur red it behaglidi fühlen, sondern sidi ge» 
legen tlid i oder dauernd (!) am M arkt so verhalten, daß man vom 
Standpunkt jeder gangbaren M oral aus bered itig t ist, von Miß
brauch und k rasser Egozentrik der Gruppe zu red en .“ (Prof. Mar- 
badi, auf der v ie l z itie rten  K arte lldebatte  der Sdiw eizerisdien 
G esellsd iaft f. S ta tis tik  und V olksw irtsdiaft, w iedergegeben in: 
.D as K artellproblem ", N eue Z ürdier Zeitung N r. 151/1951 S. 3).
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Anwdhdung auf den Tatbestand eines Spezialisierungs
kartells hinausläuft. Zunächst möchte man annehmen, 
daß jeder Unternehmer selbst an Hand seiner An
lagen und W erkzeuge, aber auch im Hinblick auf die 
M arktlage zu entscheiden vermag, welche Typen er 
am rationellsten herstellen kann. W eim aber wirklich 
Typenbereinigung im Sinne v. Brunns gesam twirt
schaftlich notwendig sein sollte, so wird eine Aus
nahme nach dem künftigen deutschen Kartellrecht 
sicher gew ährt werden. Die notwendigen Verhandlun
gen müßten, auch wenn kein Kartellverbot bestünde, 
geführt werden. Es wird keine Schwierigkeiten und 
keine erhebliche Verzögerung bereiten, wenn über das 
Ergebnis der Vereinbarungen die Kartellbehörde ent
scheidet. Wichtig ist bei solchen „Typenbereinigun
gen“ allerdings, daß sie dem einzelnen Unternehmer 
freie Hand lassen. Solange die Festlegung auf eine 
oder wenige Typen für ihn günstig ist, wird er sich 
an die Konvention halten, wenn er sich nicht über
haupt schon vorher auf Grund eigener Überlegung 
und Marktbeobachtimg auf eine bestimmte (günstige) 
Type festgelegt hat. Es darf jedoch nicht verw ehrt 
werden, daß neue Typen im Zuge des technischen 
Fortschrittes entwickelt und marktmäßig ausgenützt 
werden (verwehrt etwa nur deshalb, um die Ab
schreibung der für die Erzeugung der alten Typen 
verw endeten Anlagen zu gewährleisten), noch dürfen 
dadurch technische Neuerungen oder Erfindungen 
unterdrückt oder andere kartellarische Abmachungen 
(z. B. M indestpreise, Absatzgebiete, Lieferausschlüsse) 
damit verbunden werden. W esentlich für eine Er
laubnis derartiger Abmachungen w ird sein, daß sie 
den freien W ettbewerb nur in geringem Maße be
schränken und daß sie ihn sich vor allem in bezug 
auf Preise, M engen und Absatzwege voll auswirken 
lassen. Verhältnismäßig „harmlos“ können jene Ra
tionalisierungsmaßnahmen sein, die m an als „All
gemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen“ bezeich
net. W enn m an über die durchschnittliche Beschaffen
heit von M assengütern, die Übernahme und Bezah
lung von Frachtkosten, die Erhebung der M ängel
rüge, die Zahlungswege, den Gerichtsstand oder son
stige Bedingungen, die m an in Kauf- und Lieferver
trägen häufig nicht besonders vereinbart, „Einheits
bedingungen“ für eine Branche aufstellt, so kann das 
den W ettbew erb zwar in gewissem Sinn beschränken, 
andererseits aber vielleicht reibungsloser gestalten. 
Vorauszusetzen ist hier allerdings, daß solche Ein
heitsbedingungen keine Vorschriften über Preise oder 
Preisbestandteile (Rabatte, Skonti), Nichtbelieferung 
oder Ausschluß bestimm ter W ettbew erber (z. B. der 
Genossenschaften) u. ä. enthalten. ®) Solche Liefer- 
bedingungen sind dann auch nach dem alliierten De
*) Ein gutes Beispiel s te llen  d ie  E inheitsbedingungen des deut- 
sd ien  G etreidehandels oder d ie „H andelsbräudie des Nutzbolz- 
handels" dar. In te ressan te  Vergleiche ergeben sid i aus den  in 
den USA. üblichen trade  practice  conferences, bei denen d ie M it
g lieder e iner Brandie vor der Federal Trade Commission u. a. 
auch über H andelsbräuche und b randienüblid ie  Geschäftsgepflogen
heiten  im  Sinne a llgem einer G esdiäfts- und Lieferbedingungen, 
daneben aber vor allem aud i über den Begriff des fa ir trade 
verhandeln  und Besdiluß fassen.
Siehe ferner: A. G leiss: „Liefer- und Zahlungsbedingungen in der 
Praxis der deutsd ien  D ekartellierungsstellen* in: „S tuttgarter
W irtsd ia ftsb lä tte r“ N r. 13 vom  15. 7. 1951.

kartellierungsrecht unbeanstandet geblieben, wenn sie 
wirklich unverbindlich w aren und es den V ertrags
partnern freistand, im Einzelfalle etwas anderes zu 
vereinbaren. Es ist durchaus denkbar, daß solche all
gemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen den Ge
schäftsverkehr im Sinne einer echten Rationalisierung 
fördern können. Keinesfalls aber ist es notwendig, 
daß man die M itglieder einer Branche durch ein Kon
ditionenkartell (das in W irklichkeit nur ein verdecktes 
Preiskartell ist) zur Anwendung solcher Einheits
bedingungen, die ja  nur subsidiär mangels besonderer 
V ereinbarung gelten sollen, verpflichtet oder die An
wendung gar durch K onventionalstrafen erzwingt.
Die Argumente, die v. Brunn für die Kartelle unter 
Hinweis auf die volkswirtschaftlich notwendige Ratio
nalisierung bringt, sind teilw eise recht weitläufig. Es 
muß festgestellt werden, daß der Begriff des echten 
Rationalisierungskartells wesentlich enger zu ziehen 
ist, als v. Brunn es tut. W enn m an allerdings auch V er
kaufs- und Einkaufskartelle, Konditionen- und vor 
allem Preiskartelle unter der Überschrift „Rationali
sierung“ verharm losen und das Argum ent der Ratio
nalisierung als Umschreibung für in  W irklichkeit recht 
m assive W ettbewerbsbeschränkungen mißbrauchen 
will, so ist das ein Beweis dafür, wie notwendig der 
Grundsatz des K artellverbotes ist. Es ist bezeichnend, 
daß V. Brunn den wichtigsten K artelltatbestand, näm
lich das Preiskartell, un ter den anderen Überschriften 
so nebenbei behandelt. Im Grunde sind alle von 
V. Brunn geschilderten kartellbildenden Vorgänge 
auf die Erhaltung und Erzwingung eines stabilen Min
destpreisniveaus und die Ausschaltung des Preis
w ettbew erbs gerichtet. Daß sich dabei nebenher viel
leicht h ier und da eine betriebswirtschaftliche oder 
verkehrsm äßige Vereinfachung ergibt, is t von durch
aus sekundärer Bedeutung. Verkaufs- und Einkaufs
kartelle sind gerade die typischen Preiskartelle, bei 
denen es darauf ankommt, geschlossen auf dem M arkt 
aufzutreten und dadurch den W ettbew erb auszuschal
ten  und einen bestimmten Preis zu erzwingen. Die 
Möglichkeiten der Rationalisierung, die h ier bezüglich 
einer zweckmäßigen Zusammenfassung von Angebot 
oder Nachfrage behauptet werden, lassen sich durch 
andere Institutionen (Agenten, Kommissionäre, Aus
schreibungen usw.) genau so erreichen, und zwar 
unter voller W ahrung der m arktm äßigen Selbständig
keit der Unternehmen. W enn v. Brunn darauf hin
weist, daß man auch im Syndikat, der verschärften 
Form des Kartells, den wettbewerblichen Kampf nicht 
ausgeschaltet hätte, so muß m an allerdings hinzu
fügen, daß dieser Kampf mit echtem W ettbew erb nichts 
zu tun hat, weil in ihm nicht die Abnehm er auf dem 
Markt, sondern die einflußreichsten und mächtigsten 
M itglieder des Kartellgremiums un ter Ausschluß jeder 
öffentlichen Kontrolle entscheiden. Es m ag durchaus 
sein, daß solche Kämpfe „um die Quote" oder um 
einen günstigeren Syndikatsverrechnungspreis m an
chen Unternehmer mehr N erven und schlaflose Nächte 
gekostet haben, als es ein freier Absatz auf dem M arkt 
getan hätte. Die Möglichkeiten einer M achtausübung
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sind hier jedenfalls imgeheuer, der Einfluß auf die 
einzelnen Unternehmer oft stärker, als der einer Be
hörde jem als sein könnte. Sdiiedsgerichtsklauseln und 
Konventionalstrafen begründen dabei eine eigene 
G eriditsbarkeit über eine ganze Branche, einen eige
nen „Staat im S taate“. All diese Gesiditspunkte hat 
V. Brunn n id it erwähnt. Er hat zw ar wohl herausge
hoben, w enn sidi bei Verkürzung der Rüstzeiten bei den 
W alzwerken durdi eine „Auftragslenkungsstelle“ eine 
angeblidi günstige W irkung für den V erbraudier er
gibt, dabei aber vergessen zu erwähnen, wie es mit 
dieser Vergünstigung für den V erbraudier bestellt ist, 
w enn die W alzwerke an Kartellm indestpreise gebun
den sind, die Absatzwege zur Erzielung von einheit- 
lid ien  M indestpreisen karte lliert sind, die Bauunter
nehm er und Installateure ein Submissionskartell ge- 
sdilossen haben und der V erbraudier dann — trotz der 
„Rationalisierung" durdi eine Auftragslenkung, trotz 
der verkürzten Rüstzeiten bei den Walz- und Röhren
w erken — beim Bau seines Einfamilienhauses oder 
seiner Eigentumswohnung einen um 40®/o höheren Preis 
für das Abflußrohr, die Stahlschiene oder die Bade
wanne bezahlen muß. Es wurde audi in den übrigen 
Fällen kein W ort darüber verloren, w ie sid i die Kar
telle m it ihrer M indestpreispolitik für den Verbraii- 
d ie r auswirken. W enn man sidi angeblidi beim Ein
kauf über das Syndikat n id it m it dem „Gedanken zu 
quälen (braudite), daß (man) v ielleidit günstiger hätte 
einkaufen können" (v. Brunn), so kann id i mir vor
stellen, daß es sogar red it quälend w irken wird, wenn 
man feststellen muß, daß m an nirgends billiger kaufen 
kann, weil alle Preise karte lliert sind oder weil die 
Preise einheitlidi erhöht worden sind.
Um von vornherein den V erdadit zu zerstreuen, hier 
würde im Sinne einer „M odell-M arktwirtsdiaft am 
Reißbrett“ argum entiert, muß klargestellt werden, daß 
es selbstverständlidi ganz ohne W ettbewerbsbesdirän- 
kungen n id it gehen wird und daß der freie W ett
bewerb aut m andien Gebieten n id it m ehr oder noch 
n id it w ieder eingeführt w erden kann. Abgesehen da
von, daß eine Reihe staatlicher Monopole gewisse 
M ärkte dem freien W ettbewerb entzogen haben, w ird 
in versdiiedenen Fällen zeitweilig nur die Kartell
oder Syndikatsform die gesamtwirtsdiaftlich beste 
Lösung sein. Dies könnte vielleidit audi für den 
DKV zutreffen, solange mindestens, als w ir nidit 
einen freien Kohlenhandel über den ganzen Konti
nent haben. Fallen jedodi alle politischen und wirt- 
sdiaftlidien Besdiränkungen weg und kommt es zu 
einem europäisdien M arkt, so w äre es ein Unding, 
den Kohlenpreis zu kartellieren und unrentable Zedien 
zu subventionieren, wenn w ir die volkswirtschaftlich 
notwendigen Fördermengen dieser unrentablen Ze
dien n id it zum W ettbew erbspreis auf dem freien 
M arkt beziehen würden. Gerade hier muß einmal ge
sagt werden, daß m an m it dem Paradebeispiel der 
unrentablen Kohlenzedien red it vorsiditig sein sollte. 
V ielleidit würde eine sdiarfe Nachprüfung aufzeigen, 
daß es gar keine Zedie gibt, die un ter Selbstkosten 
absetzen muß und daß audi die „weniger rentablen"

Zechen noch eine ganz annehmbare Rendite ab
w erfen .’’) Auf keinen Fall ist das Beispiel geeignet, 
das M ißtrauen gegenüber Syndikatseinrichtungen zu 
zerstreuen.
W ir sehen also, daß uns das Argum ent der Rationa
lisierung n id it über Bedenken hinwegtäuschen kann, 
die g e g e n  eine generelle Zulassung der Kartelle 
und f ü r  ein grundsätzliches K artellverbot spredien. 
Neben den bisher erw ähnten vergleidisweise „harm
losen“ Kartellen gibt es W ettbewerbsbesdiränkungen, 
die man bei aller vorurteilslosen W ürdigung nidit 
m ehr als „Rationalisierung“ gelten lassen kann. H ier
zu zählen vor allem Abspradien über Boykotte und 
Liefersperren, die mittels Aussdiließlichkeitsklauseln 
und verschiedener, bew ährter Verbandspraktiken 
durchgesetzt werden. Ist es etwa Rationalisierung, 
wenn man Großhändlern, die einem bestimmten Ver
band n id it angehören, durdi Abmadiungen m it den 
Herstellern den Einkauf ab Fabrik unterbindet, wenn 
man einer Fabrik den Rohstoff entzieht, indem man 
ihr durch ein System von Aussdiließlichkeitsverträgen 
alle Bezugsquellen absdmeidet, oder wenn man Fabri
kanten boykottiert, weil sie es wagen, audi an Ein- 
kaufsgenossensdiaften zu liefern? Solche M ethoden 
der W ettbew erbsbesdiränkung haben m it „sdiöpfe- 
risdier Aufgabe unternehmerischer Selbst-Koordina
tion“ nidits zu tun. Sie entspringen häßlichstem Kon
kurrenzneid und widersprechen dem einfadisten Ge- 
rechtigkeitsempflnden. Soldie M achensdiaften sind 
durch kein Argum ent zu verteidigen, sie reditfertigen 
allein schon das generelle Verbot.

KARTELLE ALS HEILI^TTEL GEGEN KRISEN?

W ie bereits erwähnt, sieht der Gesetzentwurf aus- 
drüdilidi die Erlaubnis für das Krisenkartell vor. 
W enn trotzdem audi un ter dem M otto „Stabilisierimg 
der K onjunktur“ gegen das Kartellverbot Sturm ge
laufen wird, so herrsdien offenbar versdiiedene An- 
siditen über den Begriff „Krise", oder aber man will 
— der Bezeidinung zum Trotz — aus den „Kindern 
der N ot“ auch nad i dem W egfall der Not (der Krise) 
Dauerersdieinungen machen. Dann aber wohl aus an
deren Gründen! Die Fälle, in denen eine Krise, wie 
sie im Gesetzentwurf durchaus brauchbar definiert ist, 
vorliegt, werden nicht allzu häufig und jedenfalls 
übersehbar sein. Das spridit dafür, daß das Kartellamt 
derartige A usnahm eanträge verhältnism äßig rasdi und 
sadigemäß wird behandeln können. Soweit andere 
Lenkungsmaßnahmen, etwa Verwendungsverbote für 
Edelstahl oder Verhinderung von sozialpolitisdi 
sdiwerwiegenden Zusammenbrüdien in Rede stehen, 
ist die kartellarische Abmadiung kein geeignetes 
Mittel. H ier ist es Aufgabe der staatlichen W irtschafts
politik, durch Kombination von währungs-, kredit-, 
zoll- und arbeitspolitischen Maßnahmen einzugreifen. 
Eine allgemeine Krise oder ein Konjunkturrückgang 
innerhalb einer Branche mit sdiwerwiegenden Folgen 
für die ganze Volkswirtsdiaft kann nicht durch eine 
private Kartellabm adiung beseitigt werden. Auch die

V ergl. audi den A ufsatz „M arktspaltung respek tiert M onopol
s ituation“ in, DZ und W Z Nr. 49/1951 S. 4.
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Kartelle konnten die schwere Krise der dreißiger 
Jahre nicht verhindern. Es ist im Gegenteil recht 
zweifelhaft, ob die Kartellvorsitzenden mit Quoten
abmachungen und Produktionseinschränkungen die 
Anpassung an die allgemeine Schriunpfung der W irt
schaftstätigkeit besser bewältigen würden, als es der 
M arkt m ittels eines elastischen W ettbewerbspreises 
tut. Daß der starre M indestpreis des Kartells die An
passungsvorgänge stört, zu Verzerrungen imd Dis
harmonien beim Einspielen auf ein neues M arkt
gleichgewicht Anlaß gibt und zu Fehlinvestitionen, 
die die Krisen womöglich noch verschärfen, anreizen 
kann, liegt auf der Hand. W enn O ttel ®) meint, man 
solle ruhig die kartellierten Wirtschaftszweige in der 
Krise m it Hilfe ihrer hochgehaltenen Kartellpreise 
kräftig verdienen lassen, sie würden ja  die Gelder 
bei den Banken einzahlen, die sie an nicht kartel
lierte Wirtschaftszweige ausleihen könnten, so fragt 
man sich nur — wo bleibt der Konsument? Gerade er 
ist doch auf die Dauer durch die zusammengefaßte 
Nachfrage der maßgebende Faktor beim Auffangen 
des Konjunkturrückganges. W enn man durch unnach
giebige Kartellpreise einen großen Teil der Kaufkraft 
seines in der Krise ebenfalls schrumpfenden Einkom
mens abschöpft, so w ird neuer Auftrieb von den 
kartellfreien Wirtschaftszweigen, die m an m it teuren 
Krediten aus der dem Verbraucher — den M arktver
hältnissen zuwider — abgedungenen Kaufkraft sub
ventioniert, nicht zu erw arten sein. Das Auffangen 
der Krise kommt letztlich vom Konsum her, sei es 
direkt durch Nachfrageänderung, sei es indirekt durch 
staatliche Kreditpolitik und Arbeitsbeschaffung, die 
das Gesamteinkommen der Konsumenten erhöhen. 
O ttel glaubt, dem Steuerzahler die staatlichen Investi
tionen, die z. B. bei konjunkturpolitischen A rbeits
beschaffungsmaßnahmen des Staates erfolgen, erspa
ren zu müssen. Er träg t aber keine Bedenken, wenn 
die Kartelle durch ihre hochgehaltenen M indestpreise 
den Verbraucher zahlen lassen, um die Bankkonten 
der Kartellmitglieder aufzufüllen. Ob diese Gelder 
wirklich konjunkturfördernd investiert würden, bleibt 
höchst fraglich. Es ist bisher jedenfalls nicht bekannt 
geworden, daß die W irtschaftskrise eines Landes oder 
ein allgem einer weltwirtschaftlicher Konjunkturrück
gang durch eine private Konjunktur- und Investitions
politik der Kartelle behoben worden ist. Soweit man 
aber Kartelle dazu verw enden möchte, sich bequem
lichkeitshalber vor jeglicher M arktpreisschwankung 
zu schützen, kann von K onjunkturstabilisierung im 
ernsthaften Sinne nicht gesprochen werden. Hierzu 
verdient ein erfrischend aufrichtiges W ort von Dr. 
Seelos auf der Jahrestagung des Bundesverbandes der 
Deutschen Industrie erw ähnt zu werden “): „Die M arkt
wirtschaft verlangt von dem wirtschaftenden Men
schen, daß er sich als ebenso guter V erlierer benimmt 
wie als Gewinner. W er in den Zeiten der Hausse sich 
m it M aterialien und W aren übermäßig eingedeckt und 
bei rückläufiger Konjunktur an diesen W arenbestän
•) O ttel, F r.: .D ie  K artelle  als M ittel innerwirtschaftliciier Koordi- 
nierung", »W irtsd iaftsd ienst“ Nr. 4/1951 S. 18.
•) Abgedruckt im M itteilungsblatt N r. 13 S. 5 der Industrie- und 
H andelskam m er M ündien..

den verloren hat, ist kein Unternehmer, sondern ein 
Spekulant, den die M arktwirtschaft daran hindert, die 
sich aus seiner Fehlspekulation ergebenden V erluste 
auf seine A bnehm er abzuwälzen.“

DAS AMERIKANISCHE BEISPIEL 

Gern w ird in  der Kartelldiskussion das amerikanische 
Beispiel zitiert, wenn m an ein Alibi für eigene 
W ünsche braucht. Das machen gelegentlich auch Leute, 
die die dortigen V erhältnisse nur aus zweiter Hand 
kennen. Immer w ieder w ird darauf hingewiesen, daß 
die W irtschaft der USA. zw ar theoretisch kartellfrei 
sei, in W irklichkeit dort aber ganze W irtschafts
zweige von wenigen Riesentrusts beherrscht würden. 
Zweifellos w ird es auch in den USA. K artelle geben, 
weil man sie — genau wie Diebstahl oder Betrug — 
zwar gesetzlich verbieten, aber natürlich nicht abso
lu t verhindern kann. Auch die V ertrustung einiger 
Wirtschaftszweige wird von den Am erikanern offen 
zugegeben. Ihre V e rö ffe n tlic h u n g e n d a rü b e r  liefern 
ja  die Zahlen, m it denen man bei uns operiert. Es 
hat aber wenig Sinn, das Kapital des Du-Pont-Kon- 
zerns, der US-Steel oder der Alcoa dem Kapital deut
scher Unternehmen gegenüberzustellen, um ver
gleichsweise zu zeigen, welch viel größere Macht- 
zusammenballung dort drüben vorläge. Entscheidend 
ist hier nicht die absolute Größe, sondern der M arkt
anteil innerhalb der Branche eines Landes, die Stel
lung auf dem Binnen- oder W eltm arkt. So kann ein 
deutsches Unternehmen, das kapitalm äßig viel kleiner 
ist als entsprechende Unternehmen in den USA., eine 
relativ  beherrschendere Stellung auf dem M arkt 
haben Ein Zeugnis legen die Verhältnisse in  den 
USA. jedenfalls ab: wenn auch in manchen W irt
schaftszweigen der freie W ettbew erb vieler Einzel- 
untem ehm er der oligopolistischen Konkurrenz weniger 
Trusts Platz gemacht hat und nicht w ieder hergestellt 
werden kann, so ist man doch nicht gewillt, dieser 
Entwicklung, die sich schon vor dem Sherman Act 
angebahnt hatte, tatenlos zuzusehen. Die Zahl und die 
intensive Durchführung der A ntitrustverfahren be
weisen es. Man scheut sich drüben nicht, das Gebaren 
einflußreicher Riesenkonzem e ins Licht der Öffent
lichkeit zu rücken und wirtschaftliche Macht in ihre 
Schranken zurückzuweisen. Darüber hinaus ist in den 
nicht vertrustetem W irtschaftskreisen der W ettbewerb 
zweifellos viel freier, als er bei uns jem als war. Man 
denkt gar nicht daran, mit Rationalisierungsargumen
ten gegen das Prinzip des freien W ettbewerbs anzu
gehen. Es entspricht durchaus den Tatsachen, wenn 
Prof. B öhm “ ) „auf die für kontinentale V erhältnisse 
kaum vorstellbare Volkstümlichkeit des W ettbewerbs
*•) Besonders in te ressan t is t h ie r der «Report on th e  M erger 
M ovem ent", herausgegeben von  der Federal T rade Commission 
(1948).
**) K einesfalls soll dam it gesag t w erden, daß deshalb  d ie A rt, in 
der d ie Entfleciitung der Kohlen- und E isenindustrie oder der 
I. G. Farben vorgenom m en wurde, richtig w ar. Es ist ziemlicäi 
sicher, daß h ie r G esid itspunkte  m itgespi’e lt haben, d ie  m it der 
H erbeiführung eines ecbten W ettbew erbs n id it notw endig v e r
bunden sein m üssen. Jedenfalls s teh t fest, daß in den USA. d ie 
V erbundw irtschaft n id it nur nicht verbo ten  oder als schädlich an 
gesehen w ird, sondern in ganz besonders hohem M aße angew endet 
w ird. Das ist sicher nicht zum Schaden der W ettbew erbsfähigkeit 
der US-Stahlindustrie.
**) .D as Kartellproblem *, N eue Zürcher Zeitung N r. 150/1951 Bl. 3.
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bei den breitesten Schichten d er am erikanisdien Be
völkerung, besonders audi bei den A rbeitern, und 
das n id it weniger ausgeprägte M ißtrauen des Ameri
kaners gegen jede A rt von Monopol" hinweist. Die 
V erhältnisse in  den USA. spredien jedenfalls n id it 
gegen ein grimdsätzlidies Kartellverbot. A udi die 
h ier gehegten Befürditungen wegen einer Genehmi
g u n g s b ü r o k r a t i e o d e r  einer staatlidien „Bewirt- 
sdiaftung" des W ettbewerbs findet man dort keines
wegs bestätigt. Die USA. sind n id it das Land, wo man 
soldie M ißstände n id it sofort auf breitem  Forum dis
kutieren würde.
Trotz des hier Gesagten ist es unnötig, das vorge
sehene K artellverbot m it den V erhältnissen in den 
USA. zu begründen. Die A ntitrustpolitik verm ag uns 
sidier interessante und w ertvolle Aufsdilüsse zu 
geben. A ber die Erkenntnis von der Notwendigkeit 
und Zweckmäßigkeit einer W irtsdiaftsverfassung, die 
der A ufrediterhaltung des freien W ettbew erbs auf 
möglidist vielen Gebieten der W irtsdiaft dienen soll, 
ist von der deutsdien  Nationalökonom ie durdiaus un- 
abhäiigig erarbeitet worden. Sidier .wäre dadurdi 
allein der Gedanke einer editen  W ettbewerbswirt- 
sdiaft b e i 'u n s  n id it populär geworden. Der zwangs
weise Erlaß der alliierten Dekartellierungsgesetze hat 
die Anerkennung dieses Gedankens zunädist befohlen. 
Erst die Diskussion der Problematik, in die uns diese 
Gesetze hineinstellten, hat den Zusammenhang mit 
den Erkenntnissen unserer eigenen nationalökonomi- 
sdien Forsdiung gebradit.

WIRKLICHKEITSFREMDE THEORIE?

Niemand, der einer gesetzlidien Sidierung des W ett
bewerbs positiv gegenübersteht, wird an die Möglidi- 
keit e iner V erw irklidiung des Denkmodells einer 
„klassisdien" M arktw irtsdiaft glauben. W eder die 
neuliberale Sdiule auf der Seite der W issensdiaftler 
nodi die Verfasser des Gesetzentwurfes als Praktiker 
sind darüber im Zweifel, daß es in  W irklidikeit keine 
Ideal typen (Denkmodelle), sondem  nur Real typen 
geben kann. H ierüber herrsd it längst kein Streit mehr. 
Jede w irklidie W irtsdiaft muß ein Kompromiß oder 
— wie m an will — eine Synthese zwisdien den Ord
nungsprinzipien der beiden Extreme von Idealtypen 
(M arktwirtsdiaft—Planwirtsdiaft) sein. Es w ird daher 
audi durdi ein „Gesetz gegen W ettbew erbsbesdirän- 
kungen“ nidits anderes als ein Kompromiß gesdiaffen 
werden können. Dieser Erkenntnis steht nidit ent
gegen, daß man ein generelles Kartell verbot anstrebt. 
Man sdiafft dadurdi die Gewähr, daß jede W ettbe- 
w erbsbesdiränkung in  voller Dffentlidikeit als volks- 
Tvirtsdiaftlidi unumgänglidi notwendig nadigewiesen 
werden muß, w enn von der vorgesehenen Ausnahme- 
möglidikeit G ebraudi gem adit w erden soll. Daß es 
Ausnahmen geben w ird und muß, steht außer Zweifel. 
Aber diese Ausnahm en sollen n id it prim är nad i dem 
für die Beteiligten w ünsdiensw erten Status ihrer Ge
winn- und Verlustredinung, sondem  nur nad i dem 
Grade ihrer volksw irtsdiaftlidien Auswirkungen be-
” ) .Industrie-K urier" N r. 82/1951: .K arte ll-V erbots- oder Miß- 
braud isgesetzgebung? 'j .Textil-M itteilungen" N r. 67 .S ieg  der 
to ta litä ren  B ürok ra tie? '.

urteilt werden. Die Zahl der w irklidi unverm eidbaren 
W ettbew erbsbesdiränkungen wird klein sein und muß 
übersehbar bleiben; Daher generelles Kartellverbot 
mit Ausnahm emöglidikeiten und n id it umgekehrt. Es 

, dürfte w esentlidi sdiw ieriger, ja  fast unmöglidi sein, 
bei einer allgemeinen Erlaubnis von Kartellen unzu
lässigen und sdiädlidien A bspradien auf die Spur zu 
kommen. *‘)
Man unterstellt den V erfeditem  des Kartellverbots den 
naiven Glauben, „daß der freie einzelbetrieblidie 
W ettbewerb in  jedem  Falle die der Leistungssteige
rung dienende M arktform ist.“ Ein soldier Glaube be
steht in W irklidikeit nidit. Es ist durdiaus anerkannt, 
daß es „vollkommene" und „unvollkommene“ M ärkte, 
„vollständigen" und „unvollständigen" W ettbewerb 
geben muß und wird. Das oben erw ähnte Ziel, zu 
einer Synthese zu kommen, beweist diese Auffassung. 
A ber das ist kein Grund dafür, die freie Preisbildung 
des M arktes durdi das Preisdiktat des Kartells zu er
setzen und das ganze Preisgefüge durdi horizontale 
und vertikale Bindungen, erstarren zu lassen, von der 
Sdiuhkreme bis zur Badewanne, vom Hemdenstoff 
bis zum Radioapparat die Preise durdi A bspradien 
zu M indestpreisen zu madien. Es ist w eiter kein 
Grund, alle Absatzwege zu kartellieren. Gerade hier 
wird die dringend notwendige Rationalisierung des 
Vertriebes n id it erreid it werden, solange m an mit 
den gegenwärtigen Praktiken der Diskriminierung 
und Aussdiließung von „nidit verbandstreuen" Firmen 
fortfährt, und solange m an n id it audi im Handel dem 
W ettbewerb stärker zum D urdibrudi verhilft. N ur ein 
ed iter W ettbewerb wird die oft kritisierten — heute 
weitgehend „abgesprodienen“ — Kosten- und Han
delsspannen auf ein m arktgeredites Maß reduzieren. 
W enn man die vielen Ausnahmemöglidikeiten, die der 

'Gesetzentwurf vorsieht, objektiv würdigt, so läßt sidi 
der Vorwurf einer „W ettbewerbs-Dogmatik" n id it auf- 
red it erhalten. A udi das M üllensiefensdie A rgu
ment ' “), man müßte zu einer M ißbraudisgesetzgebung 
kommen, weil alle anderen europäisdien Staaten die
sen W eg besdiritten  haben, sdilägt n id it durdi. Der 
Gesetzentwurf bietet m it dem Erlaubnisvorbehalt für 
das A ußenhandelskartell die M öglidikeit, eine Ab- 
spradie deutsdier Unternehmer bezüglidi des W ett
bewerbs auf ausländisdien M ärkten zuzulassen, wenn 
auf diesen M ärkten audi die ausländisdien W ettbe
w erber kartellarisdi zusammengesdilossen sind.

KARTELLAMT
ALS .BUTTEL EINER NEUEN ZWANGSWIRTSCHAFT“? 

Diese Befürditung hat n id it nur H. Rasdi ‘®) in seiner 
außerordentlidi objektiven Kritik am Kartellgesetz
entwurf geltend gemadit. A udi andere haben — in 
besonders polem isdier W eise — darauf hingewiesen, 
daß die im Gesetzentwurf vorgesehene Kartellbehörde
*̂) D ies sd ion  deshalb, w eil es v ie lle id it zu v ie le  »erfahrene 

Juristen* gibt, denen es n id it sd iw er fällt, ein Kartell in  eine 
harm los sd ieinende O rganisationsform  zu kle iden  (vergl. v . Brunn, 
a. a. O. S. 14).
**) H. M üllensiefen: »Deutsdie und europäisd ie  K arte llpo litik“, 
Rhein. M erkur N r. 25 vom  15. 6. 1951, und: «Europa und seine 
K arte lle“ in : .D er V olksw irt“ Nr. 18/1951.
” ) H. Rasdi: .D er neue  K artellgesetz-Entwurf", Frankf. Allgem. 
Zeitg. N r. 121 vom  29. 5. 1951.
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zu einer „Genehmigungsbürokratie" ausarten 
könnte, die im Falle akuter M arktänderung nicht rasch 
genug die erforderhchen Entsdieidungen treffen 
könnte. Es gibt wenig Argumente, die so populär und 
deshalb so bequem sind, wie das vom „Sieg der to ta
len Bürokratie“. Zunächst w ird dieser Einwand meist 
von jenen gebracht, die selbst Repräsentanten einer 
Selbstverwaltungsbürokratie sind und sidi w eder in 
ihrem Ausbildungsgang noch in ihren Arbeitsm etho
den von der staatlichen Bürokratie wesentlich unter
scheiden. Nun kann kaum behauptet werden, daß ein 
V erbandsfunktionär ohne w eiteres von Wirtsciiafts- 
politik mehr verstehen w ird als ein Mann gleicher Er
fahrung und Ausbildung im Behördendienst. Bei der 
Entsdieidung über eine Ausnahm eerlaubnis vom Kar
tellverbot w ird überdies den Unternehmern reichlich 
Gelegenheit gegeben sein, die Gründe für eine Aus
nahm eerlaubnis betriebwirtschaftlich und wirtschafts
politisch zu rechtfertigen. Derartige A nträge werden 
bei der Kartellbehörde mit Sidierheit anders behan
delt als früher etwa die Anträge auf eine Kleider
karte. H ier ist gerade die Möglichkeit einer frucht
baren Zusammenarbeit zwischen W irtschaft und Kar
tellbehörde gegeben. Und hier werden sich die Ver
bandssyndici durch sachverständige Beratung und um
sichtige V orbereitung der notwendigen volksw irt
schaftlichen Erhebimgen wirkliche Verdienste erw erben 
können. Es besteht keine Gefahr, daß die Kartell
behörde diktatorisch entscheiden wird, Die im Gesetz
entwurf vorgesehenen Rechtsbehelfe gewähren jeden 
erforderlichen Rechtsschutz. Die Einrichtung beson
derer K artellsenate bei den Gerichten sorgt für rasche 
Abwicklung der Verfahren. A llen Bedenken in dieser 
Richtung kann durch entsprechende Verfahrensrege- 

■ lungen Rechnung getragen werden. Im übrigen wird 
das „Kartellamt“ schon deswegen keine „totale Büro
k ra tie ' ausüben können, weil wohl kaum eine Be
hörde in ihren Handlungen und Entscheidungen einer 
so argwöhnischen und scharfen Kritik ausgesetzt sein 
w ird wie die Kartellbehörde. Die V erbandsbürokratie 
wird die Kartellbehörden — darauf darf man ruhig 
schwören — mit A rgusaugen überwachen.

DER STANDPUNKT DES VERBRAUCHERS

Im Rechtsstaat bedarf jedes Verbot einer Rechtferti
gung. Das K artellverbot bezweckt vor allem die mög
lichst weitgehende Aufrechterhaltung eines freien 
W ettbewerbs. Aber das allein w äre keine Rechtferti
gung, wenn nidit tatsächliche Erfahrung und wissen
schaftliche Erkenntnis bestätigen würden, daß der 
freie W ettbewerb jene Tendenzen am M arkt wirksam 
w erden läßt, die zur besten Versorgung des V erbrau
chers führen. W as bedeutet eine Kartellierung aller 
Produktions- und Handelsstufen für den Verbraucher? 
Mit der Regulierung der Produktionsmengen und der 
Preise, m it der Aufteilung von M arktgebieten und 
mit Alleinverkaufsabkommen wird die Angebotsseite 
monopolistisch organisiert. Der Verbraucher ist auf der 
Nachfrageseite (da er nicht oder nur selten entspre-

” ) .K arte ll-V erbots- oder M ißbraudisgesetzgebung?", in ; .Indu- 
strie -K urie r ' N r. 82 vom  2. 6. 1951.

chend organisiert ist) dem Gebaren der Kartelle und 
ähnlichen M arktbeeinflussungen einfach ausgeliefert. 
Da Preise und häufig auch die Q ualitäten uniformiert 
sind, hat er keine Möglichkeit, die V orteile des W ett
bewerbs auszunützen, weil es praktisch fast keinen 
W ettbew erb gibt. Die an Kartellpreise und sonstige 
A-bmachungen gebundenen Unternehm er sind von sich 
aus nicht ohne w eiteres in der Lage, etwaige Kosten
senkungen durch Verbesserungen, N euerungen oder 
Rationalisierung in  einem niedrigeren Preis dem V er
braucher zugute kommen zu lassen. Tun sie es den
noch ohne Genehmigung des Kartells oder Verbandes, 
so laufen sie Gefahr, der Preisschleuderei oder des 
„unlauteren" W ettbewerbs bezichtigt zu werden. 
A ber es sind nicht nur horizontale Absprachen zum 
Zwecke der M arktbeherrschung, die dies bewirken, 
auch die vertikalen Bindungen (z. B. die sogen. Preis
bindung der zweiten Hand, die übrigens nach dem 
Gesetzentwurf für M arkenartikel und V erlagserzeug
nisse sogar erlaubt ist) schaffen die gleiche m ono
polistische M arktsituation. Nicht selten kommt es zur 
Entstehung sogen. „M einungsmonopole“ *®), die gleich
falls zu einer (in diesem Falle vor allem psychologisch 
bedingten) „Vermachtung" des M arktes beitragen. 
W enn eine einzelne Fabrik die Preise ihrer Erzeug
nisse -bindet, so müssen alle Einzelhändler dieses Er
zeugnis zu diesem (Mindest-) Preis an den V erbrau
cher verkaufen. Es w irkt also genau so, als ob die 
Einzelhändler sich untereinander kartellm äßig abge
sprochen hätten, sich nicht zu unterbieten. So wird 
durch die vertikale Preisbindung u. U. ein Kartell aus 
der Produktionssphäre in die H andelsstufen „proji
ziert“. W ie immer auch im Einzelfall die Dinge liegen 
mögen, insgesam t gesehen bedeuten W ettbew erbs
beschränkungen die Begründung einer M arktbeein- 
flusstmg zuungunsten des Verbrauchers. M it Hilfe des 
kartellierten Preises, der notfalls durch Produktions
einschränkungen und Stillegungen gehalten wird, 
wälzt m an das Risiko der Konjunkturschwankimgen 
auf den Verbraucher ab. Auf seine Kosten werden 
Bilanzen und Gewinne stabil gehalten, auf seine 
Kosten w ird „Selbstfinanzierung“ getrieben, seine 
W ehrlosigkeit gegenüber dem kartellierten  Preis ist 
den Kartellm itgliedern die Garantie ihrer Gewinne. 
Gerade im Hinblick auf die M arktverhältnisse der 
Gegenwart w äre eine W iedereinführung der Kartelle 
äußerst bedenklich. Es w ürde bedeuten, daß die auf 
vielen Gebieten offensiditlich überhöhten Preise fixiert 
und ihr anzustrebendes Einspielen auf einem trag
baren N iveau vereitelt würde. Eine Kartellierung 
würde die Entwicklung zu einem tendenziellen Gleich
gewicht der M ärkte unterbrechen und eine anomale 
M arktsituation zum Dauerzustand machen —  zu La
sten des Verbrauchers. Jeder A rbeitnehm er — und 
der überw iegende Teil der Verbraucher ist Arbeit
nehm er — steht heute angesichts der Lage auf dem 
A rbeitsm arkt in schärfstem 'W ettbew erb um den Ar
beitsplatz und sein Einkommen. Soll W ettbewerb 
allein fü r ihn gelten, soll e r  allein das Risiko der
*•) V ergl. auch A. Gnam; .D as M einungsm onopol", Der Betriebs- 
B erater, H eft 15/1951, S. 397.
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SirA : K arte llverbot oder M ißbraudigesetz?

M arktwirtsdiaft als Verbraucher tragen? W ie immer 
in der W irtsdiaftspolitik findet bei der Diskussion um 
das W ettbewerbsgesetz der Standpunkt des Verbrau- 
diers viel zu wenig Beaditung. Das Kartellverbot be- 
zwedct in letzter Konsequenz nidits anderes als, den 
Sdiutz des Verbraudiers. Allein die Belange des Ver- 
braudiers können ein Verbot von W ettbewerbsbe- 
sdiränkungen m oralisdi und sozial-ethisdi reditferti- 
gen. W ir müssen zu der Erkenntnis gelangen, daß in 
einer M arktw irtsdiaft die Gewinne n id it — wie in 
der staatlidien Planwirtsdiaft — garantiert werden 
können. Daher sollen hohe Einkommen n id it einfadi 
von vornherein durdi K artellabreden „ausbedungen“ 
und die V erbraudier auf dem M arkt vor gemeinsam 
verabredete Bedingungen gestellt werden dürfen. Das 
wäre das Ende des W ettbew erbs und dam it audi das 
Ende eines w irklidien M arktes.
Die Ablehnung des Kartells als Regelzustand hat 
nidits mit Unternehm erfeindlidikeit zu tun. Sie ist 
nidit A usdrudi eines utopisdien Theorems, sondern 
eines aufriditigen Bemühens um eine k lare w irt
sdiaftspolitisdie Konzeption. Niemand kann sidi der

W ahrheit versdiließen, daß eine kartellierte W irt
sdiaft keine s o z i a l e  M arktw irtsdiaft wäre, sondern 
eine M arktw irtsdiaft m i t G e w i n n g a r a n t i e .  Des
halb kann es kein Zurüdc zum System der Kartelle 
geben, sondern nur ein V orwärts zu einem editen, 
sauberen W ettbewerb. Damit unsere W irtsdiaft hierzu 
M ut und V ertrauen findet, muß bei d e r Anwendung 
des Kartellverbots mit vernünftigen M aßstäben ge
messen werden. Deshalb sollten unerheblidie Be- 
sdiränkungen von dem V erbot (wie im Entwurf be
reits vorgesehen) generell ausgenommen w erden und 
die gesetzlidi festgelegten Ausnahmen im Ernstfall 
ohne Zögern — wenn audi zeitlidi begrenzt und 
widerruflidi — gew ährt werden, wenn es die Lage 
zur Vermeidung nadihaltiger volksw irtsdiaftlidier 
Sdiäden geboten ersdieinen läßt. Ebensowenig wie 
die Produktion Selbstzwedc sein kann, ebensowenig 
soll es der W ettbewerb sein. Ein ed iter W ettbewerb 
ist lediglidi ein M i t t e l ,  e r ist das Ordnungsprinzip, 
nadi dem Produktion und Handel ihre Aufgabe der 
Versorgung der V erbraudier i n . der b e s t m ö g 
l i c h e n  W eise zu erfüllen haben.

Sum m aiy : I n t e r d i c t i o n  o {  C a r 
t e l s  o r  L a w  A g a i n s t  t h e i r  
A b u s e .  D ealing  w ith  Dr. v . B runn 's 
trea tise  on  d evelopm en ts favouring  the  
form ation of ca rte ls  pub lislied  in  the  
A pril ed ition , the  au th o r exam ines th e  
question  w h e th e r  th e  ca rte l prob lem  
should b e tte r  be  h an d led  th ro u g h  a 
g enera l b an  o r  th ro u g h  a  law  against 
abuse. H e em phasizes th a t  th e  call for 
freedom  from  g o vernm en t con tro l ce r
ta in ly  o u g h t to  be  su p p o rted  b u t he  
does n o t b e liev e  th a t th e re  w ill be 
m ore room  for th e  “c rea tiv e  w ork" of 
the  en trep re n eu r if p lan n in g  lies in the  
hands o i ca rte ls  and  associa tions. Self- 
ad m in istra tion  b u reau c racy  is as effi
c ient as governm en t b u reau cracy  in 
producing  ru le s  an d  in te rd ic tio n s and 
in  s tr ic tly  pu rsu in g  a  ce rta in  policy . 
W hen  i t  is  sa id  th a t  ca rte ls  a re  “born  
of n e c e ss ity “, th en  th is by  no  m eans 
justifies a  g en e ra l ap p ro v a l o f th is 
k in d  of in s titu tio n  b ecau se  su d i "neces
s ity “ w ill on ly  b e  excep tional. T he 
question , is, how ever, w h e th e r th e  re 
stric tions w h id i m ust be  im posed on 
bo th  free  en te rp rise  an d  com petition  
in  case  of em ergencies, shou ld  n o t 
rem ain  p a r t o f th e  go v ern m en t’s econ
om ic po licy  h e ld  u n d e r p arliam en ta ry  
contro l. A  g en e ra l c a r te l b an  m u st n o t 
n ecessa rily  be  opposed  to  ra tio n a liz 
a tio n  b ro u g h t ab o u t by  ag reem en ts on  
g enera l business conditions as long  as 
su d i ag reem en ts a re  n o t v e ile d  p rice  
carte ls. W hen  th e  s tab iliz ing  effect of 
carte ls upon  th e  fluc tuations of bu sin ess 
developm ent is  em phasized , th en  th a t 
argum ent ju stifies th e  susp ic ion  th a t 
h ere  th e  crisis is  consid ered  as p er
m anent. A  g en era l ca rte l ban , how 
ever, g u a ran tees  th a t  any  re s tr ic tio n  
of com petition  m ust be  - proved , b e 
fore th e  ey es of th e  public , to  be  
ind ispensab le  in  th e  in te re s t of na tional 
econom y.

R ésum é: I n t e r d i c t i o n  d e s  c a r 
t e l s  o u  l o i  c o n t r e  l ' a b u s ?  
S 'o ccu p an t de  l 'a r tic le  pub lié  p a r  Dr.
V . Brunn d an s l'éd itio n  d 'av ril su r les 
fac teu rs e n tra n t d an s la  fo rm ation  des 
ca rte ls , l 'a u te u r  exam ine l 'a lte rn a tiv e  
de d éc id er du  prob lèm e des ca rte ls  ou 
p a r  im e in te rd ic tio n  p rin c ip ie lle  ou  
p a r  u n e  lo i co n tre  l'ab u s . A u  m êm e 
m esu re  q u 'il appu ie  le s  revend ica tions 
co n tre  le  d irig ism e l 'a u te u r  se refuse 
à  cro ire  que la  p lan ification  p a r  l 'in i
tia tiv e  des ca rte ls  e t associa tions 
la isse ra it u n e  m arge p lus g ran d e  à  
" l'a c tiv ité  c ré a tr ic e “ de l'en trep ren eu r. 
La b u reau c ra tie  de  l 'ad m in istra tio n  
au tonom e n e  céd e ra it po in t le  p as à  
ce lle  d e  l 'é ta t  q u an t au  rég im e de 
p réscrip tio n s e t  de  d éfenses ou  à 
l 'in tra n s ig e a n c e  d an s la  p o u rsu ite  des 
bu ts. Q uoique les ca rte ls  so ie n t ca rac 
té r isé s  com m e “en fan ts  de l 'in d ig e n c e “ 
ce la  ne  ju stifie  p a s  de  p a r le r  g én éra le 
m en t en  le u r  faveur, pa rceq u e  l 'in d i
gence  ne  se ra  que de  d u rée  passag ère . 
P o u rta n t le  prob lèm e se  pose  si en 
cas de n écessité  le s  m esu res de  re 
stric tio n s à  im poser a u  systèm e du  
m ard ié  e t de  la  co n currence  lib re  n e  
d ev ra ien t ê tre  p rise s  que  p a r  les re 
p ré se n ta n ts  de  la  po litiq u e  économ ique 
de  l 'é ta t  soum ise au  con trô le  p a rle 
m en ta ire . L 'in terd ic tion  p rinc ip ie lle  des 
ca rte ls  n e  d ev ra it p as e n tra v e r  la  
ra tio n a lisa tio n  à  effectuer p a r  des 
acco rds su r des cond itions g én éra les 
de  v e n te  e t d e  com m erce, ta n t  q u 'ils  
n e  re p ré se n te n t p as des ca rte ls  de  p rix  
cam ouflés. Si à  t i t re  de  ju stifica tion  
d es ca rte ls  on  c ite  leu r  m érite  de 
sta b ilise r  la  co n jonctu re , on  r isque  
d 'ê tre  soupçonné de  reg a rd e r  la  crise  
comme é ta t p e rm anen t. C ependant 
l 'in te rd ic tio n  des ca rte ls  g a ra n tira it  le 
fa it que to u te  m esu re  re str ic tiv e  co n tre  '  
le  lib re  concours d e v ra it  ê tre  justifiée  
pub liquem en t com m e é ta n t d an s l 'in té 
rê t  de l'économ ie  n a tio n a le .

R esum en; P r o h i b i c i ó n  d e  „ c a r 
t e l e s "  o l e y  d e  a b u s o .  En una 
rép lica  a  las  investig ac io n es de los 
fac to res que p rom ueven  la  form ación 
de  .c a rte le s"  p o r el Dr. v . Brunn, 
p ub licadas en  la  ed ic ión  d e l m es de 
abril, e l au to r  exam ina la  cuestión  de 
si se  p o d ría  conseguir u n a  regu lac ión  
del sis tem a d e  »carteles" m ed ian te  una 
p roh ib ic ión  e n  p rincip io  o r u n a  ley  
co n tra  e l abuso. Por m udio  que se 
apo y e  la  ex igencia  de que e l Estado 
no se  en trem eta  con su  planificación, 
e l au to r n o  c ree  que  m ed ian te  u n a  
p lan ificación  p o r p a r te  de  lo s carte les 
y  asociac iones quede m ás lu g a r p a ra  
u n a  ob ra  cread o ra  del em presario . La 
bu rocrac ia  de  la  au toadm in istrac ión  no 
e s  in ferio r a  la  de l E stado en  lo que 
re sp ec ta  a  la  creac ió n  de d irec tiv o s y  
p roh ib ic iones o a  la  de term inación  con 
la  que p rosiguen  su  o b je tivo . Si se 
califican  los c a rte le s  com o „últim o 
recu rso", esto  no justifica  au n  su 
a p ro b ac ió n  e n  gen era l, p u es  la  c ris is  
no se rá  m ás que u n  es tado  excepcional. 
P ero  q u ed a  p o r sab er, si en  u n a  crisis 
económ ica, la  restricc ió n  im puesta  a l 
rég im en  deT m ercado  lib re  y  a  la  com 
p e ten c ia  no  d eb iere  de  q uedar un  
asun to  de  la  po lítica  económ ica es ta ta l 
ba jo  el „con tro l“ del parlam ento . U na 
p roh ib ic ión  de  lo s „carteles" en p rin 
cipio no sea  necesariam en te  d irig ida  
con tra  u n a  rac ionalización  m edian te  la  
fijación  de  condiciones de  e n treg a  y  
com erciales, a  no  se r que el a rreg lo  
rep re sen ta  u n  .c a r te l“ disim ulado de 
p rec ios. Sí se  ju stifica  la  ex istencia  de 
lo s .c a r te le s" , p re ten d ien d o  que tien en  
u n  efec to  es tab ilizan te  de  la  coyuntura, 
se  quede fácilm ente so sp ed ia r que la  
crisis se a  u n  es tado  perm anente . Pero  
u n a  p roh ib ic ión  d e  los .ca rte le s"  en  
g en era l g aran tiza ría  que  cada  re s tr ic 
ción de  la  com petencia  debe  ser com
pro b ad a  públicam ente  como econó
m icam ente necesaria .
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